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1. Planungsanlass  

Für den Änderungsbereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Stadt Lübz wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 23 „Solarpark 

Ruthen“ der Stadt Lübz aufgestellt. Vorgesehen ist die Ausweisung eines 

sonstigen Sondergebietes nach § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestim-

mung Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie. Der derzeit 

wirksame Flächennutzungsplan weist den Änderungsbereich als Fläche für 

die Landwirtschaft aus.  

Aus diesem Grund lässt sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 23 

„Solarpark Ruthen“ und der geplanten Ausweisung eines sonstigen Sonder-

gebiets mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer 

Strahlungsenergie“ nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwi-

ckeln. Die deshalb erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 

daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem Ent-

wicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Rechnung getragen.  

2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 

(BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 

September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 

NatSchAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 

2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 

vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 431, 436) 

o Hauptsatzung der Stadt Lübz in der aktuellen Fassung  
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2.2  Änderungsbereich 

Der Änderungsbereich ist im Plan im Maßstab 1: 10.000 dargestellt und glie-

dert sich in drei Planteile mit einer Gesamtfläche von 18,7 ha.  

o Planteil 1 erstreckt sich auf den Flurstücken 114, 115, 116 und 117/2 Flur 

1 in der Gemarkung Ruthen 

o Planteil 2 erstreckt sich auf den Flurstücken 99/1 (tlw.), 99/2, 98 (tlw.), 

97/1 (tlw.), 96/4 (tlw.) der Flur 1 in der Gemarkung Ruthen 

o Planteil 3 erstreckt sich auf den Flurstücken 96/5 (tlw.), 93/3, 93/4 der 

Flur 1 in der Gemarkung Ruthen 

 

2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zu-

sammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Lübz ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden 

Rechtsgrundlagen: 

 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, das zuletzt 

durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. I S. 

2808) 

   Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. 

Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 18. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 258) 

 Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm 

Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

 Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungspro-

gramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP WM-LVO M-V) vom 31. 

August 2011  

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist   

§ 4 Abs. 1 ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 

Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In 

diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Pho-

tovoltaikanlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren 

Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 
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Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge 

der Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den un-

mittelbaren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflus-

sung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuer-

baren Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP 

M-V 2016 soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltver-

trägliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer 

Energien soll dabei stetig wachsen. 

Im LEP-MV (5.3 [2]) wird der Ausbau einer umweltverträglichen Energiever-

sorgung für alle Teilräume als Entwicklungsvoraussetzung empfohlen. Es 

enthält ein eindeutiges Bekenntnis für die Stärkung der erneuerbaren Ener-

gien: „Weitere Reduzierungen  von Treibhausgasemissionen sollen insbeson-

dere durch Festlegung von Maßnahmen 

o zur Energieeinsparung, 

o der Erhöhung der Energieeffizienz, 

o der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale 

o der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen 

in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen 

erreicht werden.“  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu 

erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu 

prüfen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet werden können.   

Innerhalb der Festlegungskarte des LEP M-V wird der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans als Vorbehaltsgebiet Tourismus, Vorbehaltsgebiet Landwirt-

schaft und Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung ausgewiesen.  

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 

weist die Fläche als Tourismusentwicklungsraum aus. 

In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwick-

lung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und – stätten ein besonderes 

Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raum-

bedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben besonders zu berück-

sichtigen (LEP MV 4.5. [3] Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft) 

Durch die Ausweisung des Planungsraumes als Vorbehaltsgebiet Landwirt-

schaft ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der Landwirtschaft 

erforderlich.   
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Die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer bedarfs-

gerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft ist mit anderen öffent-

lichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung sola-

rer Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in Einklang 

zu bringen. 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Flächenentzug 

nicht negativ auf die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft im Ho-

heitsgebiet der Stadt Lübz auswirkt. Anders ausformuliert: die bestehenden 

bzw. verbleibenden Anbauflächen sollten den derzeitigen Nutzungsansprü-

chen der ansässigen Landwirte entsprechen. Zudem empfiehlt sich der 

Standort durch seine geringe Bedeutung für die Landwirtschaft. 

Dieser Standort empfiehlt sich durch seine geringe Bedeutung für die Land-

wirtschaft. Das  Deponiegelände kann nicht ackerbaulich genutzt werden und 

ist somit prädestiniert für die Gewinnung von Solarenergie. Die betroffenen 

Böden charakterisiert ein vermindertes landwirtschaftliches Produktionsver-

mögen. Es sind überwiegend Sande mit geringen Bodenwertzahlen von 20 

bis 29 Bodenpunkten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Flächenentzug nicht negativ auf das 

landwirtschaftliche Produktionsvermögen des ansässigen Landwirtschaftsbe-

triebes auswirkt. Der derzeit bewirtschaftende Betrieb ist gleichermaßen Nut-

zer und Eigentümer der Flächen und äußerte keine Bedenken gegen das in der 

Rede stehende Vorhaben.  

Den Vorgaben des § 1a Abs. 2 BauGB zum sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan Rechnung getragen. Durch 

die Gründung der Solarmodule auf den Ackerflächen mittels Rammpfosten ist 

keine Versiegelung des Bodens notwendig. Es kommt lediglich zu einem Funk-

tionsverlust im Bereich der von den Modulen überstandenen Fläche.  

Um den Belangen der Landwirtschaft zusätzlich Rechnung zu tragen, soll die 

Nutzung des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von maximal 

30 Jahren befristet werden. Nach Rückbau des Solarparks ist eine landwirt-

schafliche Nutzung als Grünland vorgesehen.  

In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Sicherung der Funktion für 

Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist 

bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, 

Vorhaben, Funktionen und Nutzungen und denen des Tourismus selbst be-

sonders zu berücksichtigen (LEP M-V 4.6 (4) und RREP WM 3.1.3[1] Vorbe-

haltsgebiet Tourismus) 
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Innerhalb des Planungsraums hat in den letzten Jahren keine touristische 

Nutzung stattgefunden. Auch zukünftig ist aufgrund des angrenzenden Wind-

parks, der Bahntrasse und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung  ke i-

ne touristische Nutzung vorhersehbar.  

In Vorbehaltsgebieten Trinkwassersicherung soll dem Ressourcenschutz 

Trinkwasser ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Alle raumbedeut-

samen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungensollen 

so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeutung 

für die Trinkwassergewinnung nicht beeinträchtigt werden. (LEP MV 7.2 [2] 

Vorbehaltsgebiete Trinkwassersicherung) 

Durch den Betrieb der Photovoltaikanlagen sind keine nachteiligen Wirkun-

gen auf das Grund- und Oberflächenwasser zu erwarten. Das Niederschlags-

wasser kann überwiegend vollständig und ungehindert im Boden versickern. 

Es ist somit keine Reduzierung der Grundwasserneubildung zu erwarten.  

Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans erscheint somit mit den 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 

3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lübz ist die bau-

planungsrechtliche Vorbereitung und die Entwicklung von Flächen zur Gewin-

nung solarer Strahlungsenergie. Im geplanten sonstigen Sondergebiet 

„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ sollen grund-

sätzlich die Errichtung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

einschließlich erforderlicher Nebenanlagen vorbereitet und ermöglicht wer-

den.  

Die Gebietsausweisung berührt ausschließlich Landwirtschaftsflächen. Der 

Änderungsbereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplans wird derzeit als 

Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Für den Änderungsbereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Stadt Lübz ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

 

Ausweisung im Flächennutzungs-

plan 

Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft 18,7 ha 0 ha 

Sonstiges Sondergebiet    0 ha 15,1 ha 

Grünfläche 0 ha 3,6 ha  
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und 

Landschaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen 

für die Entwicklung eines Solarparks geschaffen. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie 

und deren Nebenanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige 

Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungs-

ebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und abschließende 

Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene der 

Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der 

Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit dem 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan mögliche Flächeninanspruchnahme sowie 

die vorhersehbaren bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 

Fremdenbeherbergung auf die zu untersuchenden Schutzgüter.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die 

Schutzgüter des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden 

Zusammenhänge beider Bauleitplanverfahren auf die 5. Änderung des Flä-

chennutzungsplans übertragen. 

 


